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Checkliste

Die Fördermittel des Fonds Soziokultur erhalten Sie erst, wenn wir mit Ihnen einen Fördervertrag 

abgeschlossen haben. 

Der Fördervertrag wird nicht automatisch zugesandt, Sie müssen uns bis spätestens zum 

15.10.2023 folgende Unterlagen und Informationen zusenden (per E-Mail reicht aus). 

Sollten wir bis zum 15.10.2023 nichts von Ihnen hören, besteht kein Anspruch mehr auf die be-

willigten Fördermittel.

a. Aktueller Kosten- und Finanzierungsplan: 

Bitte senden Sie uns einen aktuellen und detaillierten Kosten- und Finanzierungsplan 

(Excel-Tabelle oder PDF): Es dürfen nur Ausgaben und Einnahmen kalkuliert werden, die 

später per Geldbewegung nachgewiesen werden können.

Bargeldlose Leistungen: z.B. ehrenamtliche Stunden, Infrastruktur (kostenlose Nutzung 

von Räumen oder Technik) oder unentgeltliche Eigenleistungen dürfen NICHT Bestand-

teil des Kosten- und Finanzierungsplans sein.

Einen Musterkostenplan finden Sie auf unseren Webseiten. Ihr Kostenplan im Antrag hat 

noch Gültigkeit? Dann reicht uns eine kurze  Information. 

b. Ist die Finanzierung Ihres Projektes gesichert? 

Bitte senden Sie uns Kopien der Bewilligungsbescheide anderer Förderer (falls vorhan-

den). Mündliche Zusagen oder Absichtserklärungen reichen nicht aus. 

Eigenmittel und Einnahmen müssen erst am Ende des Projektes in Form von bezahlten 

Rechnungen/Barquittungen nachgewiesen werden.

Denn es gilt der Vorbehalt:

Ihr Vorhaben ist bisher unter dem „Vorbehalt der Sicherstellung der Gesamtfinanzierung“ 

bewilligt. Der Fonds Soziokultur kann den Finanzierungsvorbehalt nur aufheben, wenn 

Ihnen rechtlich verbindliche und schriftliche Zusagen von den anderen Drittmittelgebern 

(falls vorhanden) vorliegen. 

c. Förderzeitraum = Zeitraum, in dem Sie Projektausgaben haben dürfen.

Es ist möglich, Ihren Zeitplan anzupassen. Nennen Sie uns Ihren Projektzeitraum (konkre-

tes Beginn- und Ende-Datum). Ausgaben dürfen nur innerhalb dieses Zeitraums getätigt 

werden (Verlängerungen können beantragt werden, längstens bis zum 31.12.2025). 

Wir haben Ihnen den vorgezogenen Maßnahmenbeginn genehmigt. Sie können also 

jetzt schon Ausgaben tätigen, auch wenn noch kein Fördervertrag abgeschlossen wurde. 

Der Vorbehalt der Sicherstellung der Gesamtfinanzierung bleibt von dieser Genehmigung 

unberührt. 

Bitte lesen Sie diese 

Informationen gewissenhaft. 

Weitere Informationen finden 

Sie auch auf unseren Webseiten. 

Wenn Sie dennoch Fragen 

haben sollten, können Sie 

uns gerne kontaktieren. 
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»»Bitte lesen Sie diese Informationen gewissenhaft. 

Weitere Informationen finden Sie auch auf unseren 

Webseiten. Sollten Sie dennoch Fragen haben, 

können Sie uns gerne kontaktieren.

Die Fördermittel des Fonds Soziokultur erhalten Sie erst, wenn wir mit Ihnen einen Fördervertrag abgeschlossen haben! 

Sie müssen uns ein rechtsgültig unterschriebenes Exemplar des Vertrages per Post zurücksenden.

Die Fördermittel werden nicht automatisch ausgezahlt, Sie müssen die Auszahlung (in der Regel in Teilraten) 
selbst beantragen:

1.  Gehen Sie auf unser Antragsportal im Internet und loggen Sie sich mit Ihren Zugangsdaten ein:  
https://antragsportal.fonds-soziokultur.de/login/

2. Gehen Sie zum Menüpunkt „bewilligte Anträge“ - scrollen Sie zu Ihrem Antrag

3. Klicken Sie auf den Button „Mittelauszahlung“

4.  Sie können eine Auszahlung zum 01. und zum 15. eines Monats beantragen.
Das Antragsportal erkennt, wann Sie sich einloggen und lässt Mittelabrufe nur zu dem Datum zu,
das mindestens 21 Tage in der Zukunft liegt.

5.  Tragen Sie den gewünschten Auszahlungsbetrag ein.
Das Antragsportal prüft nicht, ob Ihnen der gewünschte Auszahlungsbetrag überhaupt zur  
Verfügung steht. Diese Prüfung erfolgt im Anschluss durch die Geschäftsstelle des Fonds Soziokultur.

6.  Tragen Sie Ihre Kontodaten (Kontoinhaber*in, IBAN, ggf. BIC) ein. 
 WICHTIG: Wir können nur an den/die Antragsteller*in überweisen, es ist nicht möglich, eine andere
Kontonummer anzulegen, es sei denn, uns liegt eine entsprechende Vollmacht der/des Antragsteller*in vor.

7. Drücken Sie den Button: Mittelabruf einreichen

8. Bestätigen Sie die Auszahlungsbedingungen im Pop-Up-Fenster

9. Fertig!

Zu beachten: 

Sollten wir Ihren Mittelabruf nicht erfüllen können, werden wir Sie kontaktieren. 

Wichtige zu beachtende Frist 

Achtung: Schauen Sie in Ihren Fördervertrag, § 4 Auszahlung der Mittel: 

Steht dort, dass Sie die Fördermittel innerhalb von 6 Wochen für fällige Projektausgaben ausgeben müssen? 
Dann sollten Sie nur Teilbeträge abrufen, die Sie auch innerhalb dieser Frist ausgeben können, ansonsten 
müssen wir Ihnen Zinsen berechnen. 

Sie haben keinen § 4 Auszahlung der Mittel? Dann müssen Sie beim Mittelabruf nichts beachten und kön-
nen die ganze Förderung in einer Summe abrufen.

Folgende Wege verhindern Zinsen:

a)  Sie bezahlen die Rechnungen mit anderen Geldern (z.B. Eigenmitteln) und rufen erst danach Fördermittel
ab. Damit ist die 6-Wochen-Frist im Vorfeld erfüllt worden.

b)  Sie wissen, welche Gelder Sie in den nächsten 6 Wochen ausgeben können und lassen sich nur diese
Summe auszahlen.

c)  Sie zahlen vor Ablauf der 6-Wochen übrig gebliebene Gelder an uns zurück und fordern diese beim
nächsten Mittelabruf wieder neu an. In diesem Fall überweisen Sie bitte den Betrag unter Angabe der
Projektnummer auf das Konto Sparkasse KölnBonn IBAN DE40 3705 0198 0007 5051 67.


